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Mr. 12 3lluftr. fd)tt)eU. ^»attbm. ^eitunfl (Organ für bie

liehe 83eftimtnung au unb für fid) unb nod) mehr, roenn
bic ®ntfd)eibung ttid)t itt beu Rauben bc» ïjôdjftm 83c»

amten liegt. Sine fold)e @ntfd)eibung fantt einen jpanb»
inerter ober ©eioerbetreibenben für immer bemühten.
Aid übliche Lblptc gelten nad) biefer 33erorbttuug jene,
)ocld)c in Soïjntarifen enthalten finb, bic gemeiitfant
non bent Unternehmer — itnb Arbeitcrorgaitifationen
aufgeteilt morden finb. Sßcmt bic bcibeit fictj aber
nidjt einigen, tuetcEjcr Lolpttarif gilt battu? Unb Itter
entfd)eibet darüber fchiocigt bie SBerorbnuttg. 333ärutn?
333er bürgt bafür, baff jebc Lieferung einem kaittou»»
anfäffigen zugcfd) lagen tuirb. Unb menu nicht, roetd)ed

,jpoheit»red)t ficht bem Danton jfüricf) 51t, in äfteinuugS»
berfd)iebenheiten 5iotfd)ett ^Arbeitgeber ttub Arbeitnehmer
über beu Sohlt mit^urebeu? Unb gar erft, menu ber
Lieferant ein Aitgläuber ift. 2ic 33erorbnung gilt bod)
nicht nur für ©rb= uitb Sauarbeiten, foitbcrn auch für
gabriEen. Uebrigeu« ift merEiuürbigerroeife nom Sd)u|c
ber hfimifchett Subitftrie nirgenb'ê bie Siebe. SJiatt
toirb PicUeicht einroenbett, bafj fold)e ©runbfäjje nicht
in eine 33erorbnung gehören, aber c» inirb inciter unten
gezeigt roerben, bag manche ihrer Art noch barin Our»
fotnmeu.

Sit § IG toirb ber alte Schienbrian auf» nette auf-
gefrifcfjt, beim nach bemfetben finb bie nergebenbett Sc»
börbeu berechtigt, gemiffe Seftimmuugcu für bic richtige
jD 1 trchführuttg ber @ruubfä|c aufzuteilen. Alfo nicht
nur bie Saubireftiou. ©erneint finb natürlich bie fpc=

gellen technifchen Seftimmuugen, aber nicht biefc Eapitaien
©ruitbfäjäe. äliau fielet alfo jefü fchou ein, baff bie

Serorbttuttg nicht ausreicht unb räumt baber beit 23e=

hörbeit befottbere SeftimmungSrechte ein. Hub boch
loolltc bic Serorbitung alte SDiifsftänbe heben.

2)er fürsorgliche § 20 berlangt it. a., baft bie Ar»
beitcv auf Soften bed Unternehmers gegen bic golgeu
non ,,33erufëfranthciteit" 311 öerftd)ern finb. SDtefe 83er»

fichentng fällt boch nicht in bie Haftpflicht bon gabriEen.
3m ©egeitteile, biefe lehnen fie ab. kein ©efef) bcftiinntt
bie». iffieuu alfo eine gabriE einen Zürcher Staats»
auftrag erhält, muh fie ihre Arbeiter gegen Scrttf»»
fraufbeitcit berficheru. ÜDabei ift gar nicht gejagt, toaS
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rtjieüen ißubliiationen bed ©djroetjer. ©eioerbemetnd 193

unter 83critf»frauEl)eiteu berftanben wirb. 33ci ®ie|ertt
tritt oft 2ubcrEulofe auf, bei Arbeitern, bie ftet» ftebeub
befdjäfttgt finb, ©rud). SDluf) in foteheu gälten bic
gabriE haften? 2ad ift boch tu gabrifett gar nicht
Durchführbar,

®ett bei „bergebenen" Arbeiten ober Lieferungen
befchäftigten Arbeitern ift nach § 22 ber Lohn mücheut»
(id) auêgugahleit. 2ie „bergebenen" Arbeiten erforbern
alfo wöchentliche LohnauSgahlung. ©ebrüber ©uljer,
um ein ©eifpiel anzuführen, zahlen Pierzehntägig au».
3!Bcnu biefc girma alfo einen Staatdauftrag erhält,
muh fie alle bei ber Lieferung (bie fid) oft bitrch alte
SBerfftättcu erftreefeu faun) mitioirfenben Arbeiter
möchentlich bezahlen, loa» (ebenfalls bic ^Buchführung
Pereittfachen bürftc, ober menu bie girma biefe 83er»

pflichtung nicht eingehen mill, meil ihre Drganifatiou
bied nicht gut zutäfit, befommt fie, auch üietttt il)r Att»
gebot bad günftigfte ift, bic Lieferung nicht. 3m gabrif»
gefej) ift merfmürbigermeife ein biet längerer 2ermiit
Porgefebett. gür ©rb= unb 83auarbeiten ohne ftänbigen
3öot)ufih ift biefe ©erorbttung augebracht, aber für
gabriEen boch nicht. (Sitte» fdjicEt fid) nicht für alle.
2öte por menigen 2agen .fjerr Sîationalrat (Sulzer itt
einer öffentlichen 83erfammlung ausführte, Eönneu fid)
bie gabriEen zu einer roöd)enttid)eu LoI)uaudzal)lung
nicht berfteheit. gagit : Sie fönnett feine Staatêlieferanteu
fein. Dfette Auêfidjteu 2er paragraph geftattet Alt»»
nahmen für 83erfauf Pon ©eträuEen uitb Lebensmitteln
burch bie Unternehmer ait bic Arbeiter. Aber mer für
fotd)e gälte bie guftäubige ©ehörbe ift, toirb nicht gejagt.

gür bon ber ©e()örbe in 9îegie auëzufûbreiibc Ar»
beiteu ift nach § '23 ein „bejoubered" Arbeitêreglcment
aufzuteilen. 333a» mill mit biefem 3S3ort „befottbere»"
gejagt fein? 333er ftctlt biefe» „befottbere" 'Heg lenteut
auf. gürmahr, biefe ©erorbttung ift ein reizettbc» @e»
bulbfptel.

SSJir gönnten in biefem Stile meiter fahren bid zu
©itbe. 3u»bcfoubere mären ber 83erorbnitng nod) eine
©eifje Pon ftiliftifd)cu ©erftöfjeu unb formellen UuElar»
beiten Porzumerfen, bic mir hier nicht aufzählen molten.
ÜJlan mirb aber au» beut Angeführten beu ©iitbrttd
erhalten hoben, baf) biefe ©erorbmutg, auf bie bic 3u»
tereffenteu nun fo lange gemartet haben, beu berechtigten
Anforderungen nicht entfpricht, fonbern baß fie itt hohem
©rabc Oerbefferuug»bebürftig ift.

Schweizerische eternitwerke fl. 6. mederurnen.
(Singefanbt.)

33or fürjem erlief; bie Schmeij. @terntt=3ßerfe»A.=@.
in bett blättern eine ©inlabung zur 33efid)tigung ihrer
für bie 3®eltau§ftellung in Lüttid) beftimmten ©rjeugniffe,
melctjer ©inlabung au§ allen Greifen gotge geleistet unb
bamit bem allgemeinen gntereffe, roelches biefett neuen
dvobuften feilend gad)leuten, mie auch einem meiter«
SjSublifum entgegengebracht mirb, »feugnid gegeben tourbe.

Unter Leitung bed 2ireftord bed ©tabliffementd, §rn.
Steinbrunner, befid)tigte man juerft bie Audftellungd»
©egenftänbe. Aid paupiobjeft figurierte ein fteined ©halet
mit ()übfd)e.m îurmaufbau, bad mit Attdnahme bed ^olz»
geripped ooflftänbig and ©ternit erfteHt mürbe, an beffen
833änben uitb 2ad)fläd)en iit einer großen Anzahl oon
93ariationen alte möglichen 33erfleibuttgd» unb ®acl)ungd=
arten oorgefül)rt roerben, 33ariationen in gornt, garbe
unb 83efeftigungdart ber platten. Speziell heroorzuhepen
finb hier bie gebogenen platten iit 93errcenbung aid girfi
uitb ©rat=Abbachungen, fomie auch §ol)Ifet)Ien, metetje
ohne Zuhilfenahme oon 331ech ganz • aus ©ternit erftetlt
finb. Sieben biefem ©hatet fonunen eine ganze 81ei be
oon ©ternit^latten unb ©lüden jur Audftelhutg, mit

Nr. IZ Jllustr. schweiz. Handw. Zeitung (Organ für die

liehe Bestimmung an und für sich nnd noch mehr, wenn
die Entscheidung nicht in den Händen des höchsten Be-
nmtcn liegt. Eine solche Entscheidung knnn einen Hund-
werker oder Gewerbetreibenden für immer vernichten.
Als übliche Löhne gelten nach dieser Verordnung jene,

welche in Lohntarifen enthalten sind, die gemeinsam
von dem Unternehmer — nnd Arbeiterorganisationen
aufgestellt worden sind. Wenn die beiden sich aber
nicht einigen, welcher Lohntarif gilt dann? Und wer
entscheidet? Darüber schweigt die Verordnung. Warum?
Wer bürgt dafür, daß jede Lieferung einem Kantons-
ansässigen zugeschlagen wird. Und wenn nicht, welches
Hoheitsrecht steht dem Kanton Zürich zu, in Meinungs-
Verschiedenheiten zwischen Arbeitgeber nnd Arbeitnehmer
über den Lohn mitzureden? Und gar erst, wenn der
Lieferant ein Allsländer ist. Die Verordnung gilt doch

nicht nur für Erd- nnd Banarbeiten, sondern auch für
Fabriken. Uebrigens ist merkwürdigerweise vom Schutze
der heimischen Industrie nirgends die Rede. Man
wird vielleicht einwenden, daß solche Grundsätze nicht
in eine Verordnung gehören, aber es wird iveiter unten
gezeigt werden, daß manche ihrer Art noch darin vor-
kommen.

In K 10 wird der alte Schlendrian aufs neue ans-
gefrischt, denn nach demselben sind die vergebenden Be-
Horden berechtigt, gewisse Bestimmungen für die richtige
Durchführung der Grundsätze aufzustellen. Also nicht
nur die Bandirektivn. Gemeint sind natürlich die spe-

zielten technischen Bestimmungen, aber nicht diese kapitalen
Grundsätze. Man sieht also jetzt schon ein, daß die

Verordnung nicht ausreicht nnd räumt daher den Be-
hörden besondere Bestimmungsrechte ein. Und doch
wollte die Verordnung alte Mißstände heben.

Der fürsorgliche tz 20 verlangt n. a., daß die Ar-
öeiter ails Kosten des Unternehmers gegen die Folgen
von „Berufskrankheiten" zu versichern sind. Diese Ver-
sichernng fällt doch nicht in die Haftpflicht voll Fabriken.
Im Gegenteile, diese lehnen sie ab. Kein Gesetz bestimmt
dies. Wenn also eine Fabrik einen Zürcher Staats-
anftrag erhält, muß sie ihre Arbeiter gegen Berufs-
krankheitcn versichern. Dabei ist gar nicht gesagt, was

K»8liiàn-fài>( Heut?

Filiale ZLünivk.

lleuttei' KrsftggZmvtoreii
von 6—6000 ?L 2066» 04

wit vsusstsm Ll»8sr2SuKsr àlsekstsr, auvorlkssÍKàr
Konstruktion, kür Lstrivb wit ^ntkrnoit oclsr Koks,

kotüonvsrbrwwk kür nui- I'/s—Z lîîs. per ?kor<Zskr»kt
nnü Ltunclo.

Is Kstsreii2sll iidvr ssdlrsiods in âer Svlivei?
im Lstrisb bstinülioks àìs^sn.

Las-, ken?in-, Petrol-Notoren
nowzstsr, snsrksunt bsstor Konstruktion.

Üziellen Publikationen des Schweizer. Gewerbevereins IS6

unter Berufskrankheiten verstanden wird. Bei Gießern
tritt oft Tuberkulose auf, bei Arbeitern, die stets stehend
beschäftigt sind, Bruch. Muß in solchen Fällen die
Fabrik haften? Das ist doch in Fabriken gar nicht
durchführbar.

Dell bei „vergebenen" Arbeiten oder Lieferungen
beschäftigten Arbeitern ist nach H 22 der Lohn Wochent
lich auszuzahlen. Die „vergebenen" Arbeiten erfordern
also wöchentliche Lvhnanszahlnng. Gebrüder Sulzer,
um ein Beispiel anzuführen, zahlen vierzehntägig ans.
Wenn diese Firma also einen Staatsaustrag erhält,
muß sie alle bei der Liefern,lg (die sich oft durch alle
Werkstätten erstrecken kann) mitwirkenden Arbeiter
wöchentlich bezahlen, was jedenfalls die Buchführung
vereinfachen dürste, oder wenn die Firma diese Ver-
pflichtnng nicht eingehen will, iveil ihre Organisation
dies nicht gilt zuläßt, bekommt sie, auch wenn ihr An-
gebot das günstigste ist, die Lieferung nicht. Im Fabrik-
gesetz ist merkwürdigerweise ein viel längerer Termin
vorgesehen. Für Erd- und Banarbeiten ohne ständigen
Wohnsitz ist diese Verordnung angebracht, aber für
Fabriken doch nicht. Eines schickt sich nicht für alle.
Wie vor wenigen Tagen Herr Nationalrat Sulzer in
einer öffentlichen Versammlung ausführte, können sich
die Fabriken zu einer wöchentlichen Lohnanszahlnng
nicht verstehen. Fazit: Sie können keine Staatslieferanten
sein. Nette Aussichten! Der Paragraph gestattet Alls-
nahmen für Verkauf von Getränken nnd Lebensmitteln
durch die Unternehmer an die Arbeiter. Aber wer für
solche Fälle die zuständige Behörde ist, ivird nicht gesagt.

Für von der Behörde in Regie auszuführende Ar-
beiten ist nach K 23 ein „besonderes" Arbeitsreglement
auszustellen. Was will mit diesem Wort „besonderes"
gesagt sein? Wer stellt dieses „besondere" Reglement
auf. Fürwahr, diese Verordnung ist ein reizendes Ge-
dnldspiel.

Wir könnten in diesem Stile weiter fahren bis zu
Ende. Insbesondere wären der Verordnung noch eine
Reihe von stilistischen Verstößen und formellen Unklar-
heiten vorzuwerfen, die wir hier nicht aufzählen wollen.
Mai, wird aber ans dein Angeführteil den Eindruck
erhalten haben, daß diese Verordnung, auf die die In-
teressenten nun so lange gewartet habeil, den berechtigten
Anforderungen nicht entspricht, sondern daß sie in hohem
Grade verbesserungsbedürftig ist.

Schweizerische Clerniwerke n. k. Nietlerurnen.
(Eingesandt.)

Vor kurzem erließ die Schweiz. Eternit-Werke-A.-G.
in den Blättern eine Einladung zur Besichtigung ihrer
für die Weltausstellung in Lattich bestimmten Erzeugnisse,
welcher Einladung aus allen Kreisen Folge geleistet und
damit dem allgemeinen Interesse, welches diesen neuen
Produkten seitens Fachleuten, wie auch einem weitern
Publikum entgegengebracht wird, Zeugnis gegeben wurde.

Unter Leitung des Direktors des Etablissements, Hrn.
Steiubrunner, besichtigte man zuerst die Ausstellungs-
Gegenstände. Als Hauptobjekt figurierte ei» kleines Chalet
mit hübschem Turmausbau, das mit Ausnahme des Holz-
gerippcs vollständig aus Eternit erstellt wurde, an dessen
Wänden und Dachflächen in einer großen Anzahl von
Variationen alle möglichen Verkleidungs- und Dachungs-
arten vorgeführt werden, Variationen in Form, Farbe
und Befestigungsart der Platten. Speziell hervorzuheben
>iud hier die gebogenen Platten in Verwendung als First
und Grat-Abdachungen, sowie auch die Hohlkehlen, welche
ohne Zuhilfenahme von Blech ganz, aus Eternit erstellt
sind. Neben diesem Chalet kommen eine ganze Reihe
von Eternit-Platten und Stücken zur Ausstellung, mit



194 fdjitieij. #attbh>.=8eit««() (Organ für bie

roelcßen gegeigt roirb, roie oielfeitig bie Berroettbuitg beS
©terniteS gefialtet tu erb en f'ann. Sturer fomprimierten
Blatten für Bebacßung unb ^affabettterfleibung lagen
aud) itnfomprimierte platten für 3unenterfleibttngen, tuie
Safer, Tedett tc. uor, ferner eine 9îeif>e Stüde, bereit
Berroenbung in ber ©leftrotecßnif, ju 3folierzroedett,
Schalttafeln jetjt feßon eine bebeutenbe genannt tuerben
barf. Als roeitere Beugen, tuie mannigfaltig bie An-
roenbungSart biefeS neuen BauftoffeS ift, nennen mir
profitierte Briefe, polierte unb fournierte platten nnb
last not least Abtropfbretter für Jüchen

©in ©ang burd) bie Bäumlicßfeiten beS ©tabliffe-
mentS, foroeit eS baS gabrifationSgeßeimniS überhaupt
geftattete, ließ bie Befudjer erfennen, baß baS Serf' in
oollem betriebe unb unter tüchtiger unb [aeßfunbiger
Seitung fteht.

3m Bureau, tuie im jufünftigen Soßngebäube bes
>5erru TirettorS mürbe nun bie praftifeße Anroenbung
ber unfomprimierten platten, wie Sänbe, Teden unb
TreppenßauSoerfleibungen, Türen, alles burd) Oelfarben-
anftrich Holztäfelungen täufchenb nachgeahmt, torgefüßrt;
felbft Bobenplatten aus komprimiertem ©ternit flehen
bort, allerbingS nur terfucßSroeife, in Berroenbung.

AuS all bent ttttS gegeigten uitb gefagten lägt fid)
leicht eittfehen, baß biefeS heue Baumaterial eine reiche

Butunft tor fid) hat. ©S wirb bieS oon jebermann,
nicht nur oon gacßleuten, ert'annt roerben, menn man
bie @igenfd)afteit bes ©ternits refumiert. Aus ißortlanb=
Zement unb ASbeft hergeftellt, ift ©ternit tor allem ein
feuerftcßereS Baumaterial, mirb ton ber Suft unb
atntofphärifcßen Säuren nidjt angegriffen, ift roetterbe-

ftänbig unb gut ifolierenb. ©egenüber Holj bat es bie

Borzüge, bag es nid)t fault, nicf)t feßroinbet unb natür
lid) aftfrei ift, babei lägt es fid) fägen, hobeln roie jenes.
AIS BebacßungSmaterial ift es teidjter als Biegel unb
Schiefer unb minbeftenS ebenfo roafferuitburcßläffig unb
roetterbeftänbig. Senn f'omprimiert, weißt ©ternit aud)
eine gang refpef'table Brucßfeftigfeit auf.

Surd) bett ©rfiitber guerft itt Oefterreicß fabriziert,
fteht baS ©ternit bort bereits feit einer Beiße ton fahren
in Anroenbung, hat fid) beftenS beroäßrt unb mirb bas-
felbe jebenfatlS aud) in ber Sdjmeiz fid) itt Bälbe ben
ihm gebührettben Blaß unter ben Baumaterialien erobert
haben.

Bunt Sd)luffe fei ber Seitung beS ©tabliffementS in
Bieberurnen für bie ßöcßft intereffanten Borführungen
beftett Sauf auSgefprochen, mit beut Sunfcße, baß bie

AuSftellungSobjefte ton ber SeltauSftellung itt Sütticß
bie Anerfennungen zutüdbringen tterbett, tteld)e iljnett
itt fo reichem Säße gebühren.

Sottumcntc ber BaSlcr Bubitftriett. Ter Scßöpfer
b'eS SellbenfntalS itt Altborf, Bicharb Stirling, roünfcßt,
roie bie BaSler Blätter melben, aud) ein größeres pla-
ftifcßeS Serf in Bafel auszuführen unb hat fich h^zu
bie immer nod) beS SdpitucfeS entbeßrenben Sittelpfeiler
ber Settfteinbrüde auSerfeßen. Ter zu ©runbe liegenbe
©ebanf'e ift, bie Uniterfität ttitb bie Hauptinbuftrien
Bafels ptaftifcß barguftellen. ©rftere ift burd) einen
Stubenten, bie chemifdje 3nbuftrie burch einen Koßleit=
arbeiter, bie Banbtteberei unb Färberei burd) einen mit
Bänbern gefd)ittüdten jungen Burfcßeit unb bie Bier-
brauerei burd) einen Bierbrauer bargeftellt. Me fittb
Zu erbe in Anbetrad)t ber beforatioen Sirfuttg in bie

ffertte unb tragen bie BeleucßtungSförper, geroiffermaßen
als Stanbarbeti, fobaß auch biefe notroenbige /frage ge-
löft ift. Tie Urguretr follen iit Bronze, itt anbertßalb-
fadjer SebenSgröße zur Ausführung gelangen.

^ut Iitattonen beS Schroetter. ©eroerbeoeretnS) Pit. 12

Tie Befäntpfttng ber Saubfeucßtigfcit. Sie „Teutfcße
Salerzeitung, bie Sappe" erhält hierzu folgenbe ßtt
feßrift :

3n einer ffaeßzeitfeßrift, id) entfinne mich nicht meßr
genau roeldjer, roar ïurzlid) eine Abßanblung über feuchte
Sänbe zu lefett. 3d) habe '"ich für biefett ©egenftanb
lebhaft fd)on früher intereffiert unb bin in ber Sage,
3huen für ben rebaftionellen Steil 3h^' Bedung, ein
ber BriS entnommenes Berfaßren mitzuteilen. TaS-
felbe babe id) ton einem TeforationSmaler, ber gleich
Zeitig Bauunternehmer ift unb habe mich felbft überzeugt,
roie tabelloS haute bie Sänbe finb, troßbem biret't unter
beut Haufe fid) ein fleineS Flußbett befinbet. Bei einer
fröhlichen Beife in Uhldingen habe ich dt einem Hatet
in Satzungen baSfelbe Berfahren angeroenbet gefeßen.
Ter betreffenbe Hotelier, mit bem ich barüber fpraeß,
erzählte mir läcßelnb, baß oerfd)iebene Saler unb Tro-
guiften baS Sauerroerf mit allem möglichen beftrießen
hätten unb nichts habe genützt, roährenb ber Berput) bei
ihm foroohl außen als innen tabelloS intaft ift.

Bebiitgt roirb bie 3eud)tigfeit burd) terfchiebene Unt-
ftänbe, meiftenS burch

1. ©runbfeudjtigt'eit, iubeitt ba§ Btauerroer! bezro.
ber Untergrunb oft bireft im Gaffer fteht ober minbeftenS
in ftetS angefeuchteter ©rbe,

2. buret) bie beim Bau oerroenbete ©efteinSart felbft.
@S fittben fich darin oft fogenannte Aderfittblinge, bie
mit ber BBitterung gehen, bei naffem Setter 3eud)tigfeit
anziehen unb nact) innen bann auSfchroißen, fobaß bei
Begenroetter ftetS feuchte 3unenttänbe oot'hanben finb.

Beizutommen ift bem Uebelftanbe nur baburd), baß
man für Suftzufußr forgt. San legt fämtlld)e Batten-
topfe frei, foroohl im ©rbgefchoß als im 1. Stod, ter-
fd)ießt bie Oeffnungen außen einfach "tit Blechbüfen, bie
fiebartig burd)löd)ert finb. <Diefe Kanäle ntad)t matt
nad) hinten breiter roerbeitb, um an ber Jaffabe teine
Zu großen Oeffnungen zu befontmen. - ®er tor-
ermähnte H^tatier hatte an Scharnieren Blechtürchen
anbringen laffen, batnit er im Sinter bie Oeffnungen
ganz fd)ließen fattn; roie mir übrigens mein erfter @e=

roährSmann mitteilte (H- Baumann in Ansbach) ift bie
,ftälte im Sinter gar nicht ober t'aum zu oerfpüren,
roenn man barattf achtet, baß bie Oeffnungen int Sauer-
roert auf bie Baltentöpfe ntünben unb nid)t ittS ©rbreid)
beS 3ußbobengrunbeS. ®iefe Kanäle beroirfen nun einen
Ausgleich ber inneren unb äußeren Temperaturen burd)
fteten Suftroecßfet, uerhittbern bie Schroantmbilbuttg im
©ebätf unb last not least geben aud) ber im Sauerroerf
felbft befinbließen T^eucßtigtoit einen BerbuttftungSroeg.

Sie beßanbelt man nun bie 3nnenroänbe, bie feud)t
uitb angeftodt finb? San entfernt ben alten Büß toll-
ftänbig uitb ftreießt baS Sauerroert zroeintal mit einer
Sifcßung auS natürlichem Bitumen unb Bapßtßa ober
Benzol. T)aS Bitumen roirb gefeßmotgen unb ttenn auf
70 80 ®/o abgefüllt, mit Bapßtßa oerbünnt. Auf biefen
Anftrid) gibt matt bann ben neuen Berput), ber nie
ttieber feueßt roirb unb zum Salett, Tapezieren toll-
ftänbig troden bleibt. 3ft ber alte Berputj noeß feft,
fo ift beffen ©ntfernung gar nid)t nötig; man beftreießt
beitfelben mit obiger Söfung unb gibt barauf einen
bünnen, neuen Berpuß. Tie Berroenbttng toit Stein-
foßlenteer ober ASpßalt ift nießt ratfam, ba beibe
bufte mit ber 3«it riffig roerben.

Sollten 3utereffenten bie Boßmaterialien zu obiger
3folierung§fd)icßt fieß nießt befefjaffen tonnen ober nießt
Zured)tfontmen mit bem Schmelzen, fteßt 3ßuen bie Saffe
tott mir billig zur Beifügung ; aud) bin icß gerne bereit,
Sfigge, @ebraud)éanroeifung tc. 3"tereffenten gratis zu
überlaffett. ©arl S. Saßler, Bantberg.
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welchen gezeigt wird, wie vielseitig die Verwendung des
Eternites gestaltet werden kann. Außer komprimierten
Platten für Bedachung und Fassadenverkleidung lagen
auch unkomprimierte Platten für Junenverkleidungen, wie
Täfer, Decken :c. vor, ferner eine Reihe Stücke, deren
Verwendung in der Elektrotechnik, zu Jsolierzweckeu,
Schalttafeln jetzt schon eine bedeutende genannt werden
darf. Als weitere Zeugen, wie mannigfaltig die An-
wendungsart dieses neuen Baustoffes ist, nennen wir
profilierte Friese, polierte und fournierte Platten und
last nvt logst Abtropfbretter für Küchen!

Ein Gang durch die Räumlichkeiten des Etablisse-
ments, soweit es das Fabrikationsgeheimnis überhaupt
gestattete, ließ die Besucher erkennen, daß das Werk in
vollem Betriebe und unter tüchtiger und sachkundiger
Leitung steht.

Im Bureau, wie im zukünftigen Wohngebäude des

Herrn Direktors wurde nun die praktische Anwendung
der unkomprimierten Platten, wie Wände, Decken- und
Treppenhausverkleidungen, Türen, alles durch Oelfarben-
anstrich Holztäfelungen täuschend nachgeahmt, vorgeführt;
selbst Bodenplatten aus komprimiertem Eternit stehen
dort, allerdings nur versuchsweise, iu Verwendung.

Aus all dem uns gezeigten und gesagten läßt sich

leicht einsehen, daß dieses Neue Baumaterial eine reiche
Zukunft vor sich hat. Es wird dies von jedermann,
nicht nur von Fachleuten, erkannt werden, wenn man
die Eigenschaften des Eternits resümiert. Aus Portland-
zement und Asbest hergestellt, ist Eternit vor allem ein
feuersicheres Baumaterial, wird von der Luft und
atmosphärischen Säuren nicht angegriffen, ist wetterbe-
ständig und gut isolierend. Gegenüber Holz hat es die

Vorzüge, daß es nicht fault, nicht schwindet und natür-
lich astfrei ist, dabei läßt es sich sägen, hobeln wie jenes.
Als Bedachungsmaterial ist es leichter als Ziegel und
Schiefer und mindestens ebenso wasserundurchlässig und
wetterbeständig. Wenn komprimiert, weißt Eternit auch
eine ganz respektable Bruchfestigkeit auf.

Durch den Erfinder zuerst in Oesterreich fabriziert,
steht das Eternit dort bereits seit einer Reihe von Jahren
in Anwendung, hat sich bestens bewährt und wird das-
selbe jedenfalls auch in der Schweiz sich in Bälde den

ihm gebührenden Platz unter den Baumaterialien erobert
haben.

Zum Schlüsse sei der Leitung des Etablissements in
Niederurnen für die höchst interessanten Vorführungen
besten Dank ausgesprochen, mit dem Wunsche, daß die

Ausstellungsobjekte von der Weltausstellung in Lüttich
die Anerkennungen zurückbringen werden, welche ihnen
in so reichem Maße gebühren.

Verschiedenes.
Mvniiniciitc der Basier Industrien. Der Schöpser

des Telldenkmals in Altdorf, Richard Kißling, wünscht,
wie die Basler Blätter melden, auch ein größeres pla-
stisches Werk in Basel auszuführen und hat sich hiezu
die immer noch des Schmuckes entbehrenden Mittelpfeiler
der Wettsteinbrücke ausersehen. Der zu Grunde liegende
Gedanke ist, die Universität und die Hauptindustrien
Basels plastisch darzustellen. Erstere ist durch einen
Studenten, die chemische Industrie durch einen Kohlen-
arbeiter, die Bandweberei und Färberei durch einen mit
Bändern geschmückten jungen Burschen und die Bier-
brauerei durch einen Bierbrauer dargestellt. Alle sind

zu Pferde in Anbetracht der dekorativen Wirkung in die

Ferne und tragen die Beleuchtungskörper, gewissermaßen
als Standarden, sodaß auch diese notwendige Frage ge-
löst ist. Die Figuren sollen in Bronze, in anderthalb-
facher Lebensgröße zur Ausführung gelangen.

Publikationen des Schweizer. Gewerbevereins) Nr. 12

Die Bekämpfung der Wandfeuchtigkeit. Die „Deutsche
Malerzeitung, die Mappe" erhält hierzu folgende Zu-
schrift:

In einer Fachzeitschrift, ich entsinne mich nicht mehr
genau welcher, war kürzlich eine Abhandlung über feuchte
Wände zu lesen. Ich habe mich für diesen Gegenstand
lebhast schon früher interessiert und bin in der Lage,
Ihnen für den redaktionellen Teil Ihrer Zeitung, ein
der Praxis entnommenes Verfahren mitzuteilen. Das-
selbe babe ich von einem Dekorationsmaler, der gleich-
zeitig Bauunternehmer ist und habe mich selbst überzeugt,
wie tadellos heute die Wände sind, trotzdem direkt unter
dem Hause sich ein kleines Flußbett befindet. Bei einer
kürzlichen Reise in Thüringen habe ich in einem Hotel
in Salzungen dasselbe Verfahren angewendet gesehen.
Der betreffende Hotelier, mit dem ich darüber sprach,
erzählte mir lächelnd, daß verschiedene Maler und Dro-
guisten das Mauerwerk mit allem möglichen bestrichen
hätten und nichts habe genützt, während der Verputz bei
ihm sowohl außeu als inneu tadellos intakt ist.

Bedingt wird die Feuchtigkeit durch verschiedene Um-
stände, meistens durch

1. Grundfeuchtigkeit, indem das Mauerwerk bezw.
der Untergrund oft direkt im Wasser steht oder mindestens
in stets angefeuchteter Erde,

2. durch die beim Bau verwendete Gesteinsart selbst.
Es finden sich darin oft sogenannte Ackerfindlinge, die
mit der Witterung gehen, bei nassem Wetter Feuchtigkeit
anziehen und nach innen dann ausschwitzen, sodaß bei
Regenwetter stets feuchte Innenwände vorhanden sind.

Beizukommen ist dem Uebelstande nur dadurch, daß
man für Luftzufuhr sorgt. Man legt sämtliche Balken-
köpfe frei, sowohl im Erdgeschoß als im 1. Stock, ver-
schießt die Oeffnungen außen einfach mit Blechdttsen, die
siebartig durchlöchert sind. Diese Kanäle macht man
nach hinten breiter werdend, um an der Fassade keine

zu großen Oeffnungen zu bekommen. Der vor-
erwähnte Hotelier hatte an Scharnieren Blechtürchen
anbringen lassen, damit er im Winter die Oeffnungen
ganz schließen kann; wie mir übrigens mein erster Ge-
währsmann mitteilte (H. Baumann in Ansbach) ist die
Kälte im Winter gar nicht oder kaum zu verspüren,
wenn man darauf achtet, daß die Oeffnungen im Mauer-
werk auf die Balkenköpfe münden und nicht ins Erdreich
des Fußbodengrundes. Diese Kanäle bewirken nun einen
Ausgleich der inneren und äußeren Temperaturen durch
steten Luftwechsel, verhindern die Schwammbildung im
Gebälk und lust nvt. laust geben auch der im Mauerwerk
selbst befindlichen Feuchtigkeit einen Verdunstungsweg.

Wie behandelt man nun die Innenwände, die feucht
und angeftockt find? Man entfernt den alten Putz voll-
ständig und streicht das Mauerwerk zweimal mit einer
Mischung aus natürlichem Bitumen und Naphtha oder
Benzol. Das Bitumen wird geschmolzen und wenn auf
70 80 °/o abgekühlt, mit Naphtha verdünnt. Auf diesen
Anstrich gibt man dann den neuen Verputz, der nie
wieder feucht wird und zum Maleu, Tapeziere« voll-
ständig trocken bleibt. Ist der alte Verputz noch fest,
so ist dessen Entfernung gar nicht nötig; man bestreicht
denselben mit obiger Lösung und gibt darauf einen
dünnen, neuen Verputz. Die Verwendung von Stein-
kohlenteer oder Asphalt ist nicht ratsam, da beide Pro-
dukte mit der Zeit riffig werden.

Sollten Interessenten die Rohmaterialien zu obiger
Jsolierungsschicht sich nicht beschaffen können oder nicht
zurechtkommen mit dem Schmelzen, steht Ihnen die Masse
von mir billig zur Verfügung; auch bin ich gerne bereit,
Skizze, Gebrauchsanweisung ?c. Interessenten gratis zu
überlassen. Carl S. Mahler, Bamberg.
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